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7538-U 

Änderung der Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben 
(RZWas 2021) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 

vom 13. Dezember 2021, Az. 58g-U4450-2020/1-129 

1. Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz 
über die Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas 2021) vom 
9. Dezember 2020 (BayMBl. Nr. 782) wird wie folgt geändert: 

1.1 In Nr. 3 Spiegelstrich 4 wird die Angabe „KAG“ durch die Angabe „KommZG“ ersetzt. 

1.2 Die Anhänge Teil A und Teil B und die Anlage 5 werden nach Maßgabe der dieser 
Bekanntmachung als Bestandteil beigefügten Anlagen neu gefasst. 

2. Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. April 2021 in Kraft. 

Dr. Rüdiger D e t s c h  
Ministerialdirektor 

Anhänge/Anlagen: 

Anhang Teil A:  Förderung nichtstaatlicher Wasserbauvorhaben 

Anhang Teil B:  Härtefälle der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Anlage 5: Verwendungsbestätigung 
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Anhang Teil A – Förderung nichtstaatlicher Wasserbauvorhaben 

Ergänzungen zu den Regelungen der RZWas 2021 

1Hinweis: Werden Mittel des Bundes im Rahmen der RZWas 2021 bewilligt, so können ergänzende Bestim-
mungen notwendig werden. 2Diese werden mit dem Zuwendungsbescheid gemäß Nr. 9 festgelegt. 

Zu Nr. 3 Zuwendungsempfänger 

1Zuwendungen können im Rahmen ihrer Zuständigkeit neben den in Nr. 3 genannten Zuwendungsempfän-
gern auch erhalten 

– Wasser- und Bodenverbände,

– Landschaftspflegeverbände.
2Werden Zuwendungen nichtkommunalen Trägern gewährt, so gelten anstelle der für kommunale Träger 
geltenden Bestimmungen die entsprechenden Regelungen der VV zu Art. 44 BayHO sowie der ANBest-P. 

Zu Nr. 4. Zuwendungsvoraussetzungen 

1In Abweichung zu Nr. 4.2 können Gewässerpflege- und Unterhaltungsmaßnahmen nach Nr. 2.1.3 sowie 
Vorhaben zur Beseitigung von Hochwasserschäden und Ereignisdokumentation zu Hochwasser- und 
Starkregenereignissen nach Nr. 2.1.4 auch nach bereits erfolgtem Vorhabenbeginn gefördert werden. 2Zu 
beachten ist: 

– Eine Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn ist nicht erforderlich.

– Die Antragsunterlagen für Zuwendungen sind spätestens drei Monate nach Vorhabenbeginn dem WWA
vorzulegen.

– Der Vorhabenbeginn darf zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Förderprogramm nicht mehr als zwei Jahre
zurückliegen.

4.3 1Ausbauvorhaben zur Erstellung oder Verbesserung des Hochwasserschutzes bebauter Gebiete 
nach Nr. 2.1.1 werden nur gefördert, wenn die zuwendungsfähigen Ausgaben mehr als 
50 000 Euro betragen. 2Vorhaben nach den Nrn. 2.1.2 bis 2.1.7 werden nur gefördert, wenn die 
zu erwartenden Zuwendungen 5 000 Euro übersteigen. 

4.4 Vor der Beantragung einer Zuwendung nach Nr. 2.1.6 hat ein Abstimmungsgespräch zwischen 
Wasserwirtschaftsamt und dem Zuwendungsempfänger zu erfolgen.  

Zu Nr. 5.1 Art der Zuwendung 

Zuwendungen werden kommunalen Trägern projektbezogen im Wege der Anteilfinanzierung als Zuweisun-
gen, den nichtkommunalen Trägern als Zuschuss gewährt.  

Zu Nr. 5.2 Zuwendungsfähige Ausgaben 

Zuwendungsfähig sind in Ergänzung zu Nr. 5.2: 

– Ausgaben für die Bautafel
– 1Die Ausgaben für Architekten- und Ingenieurleistungen können pauschal mit einem Zuschlag von 15 % 

auf die zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert werden. 2Die Ausgaben für den Grunderwerb werden 
bei der Berechnung des Zuschlags nicht einbezogen.3Bei Investitionsausgaben über 5 Millionen Euro 
beträgt der Zuschlag 10 %.

– 1Personalausgaben zur Vorbereitung und Begleitung von Vorhaben nach den Nrn. 2.1.2 und 2.1.3 
können als zuwendungsfähig anerkannt werden. 2Die Anerkennung der Zuwendungsfähigkeit von vor- 
bereitenden und Vorhaben begleitenden Leistungen des Vorhabenträgers setzt deren ausdrückliche 



BayMBl. 2022 Nr. 16 12. Januar 2022

Seite 3 von 14

 

Beantragung durch den Vorhabenträger voraus. 3Die Personalausgaben werden durch einen 
pauschalen Aufschlag von 20 % auf die zuwendungsfähigen Ausgaben gefördert. 4Die durchgeführten 
Arbeiten zur Vorbereitung und Begleitung von Vorhaben sind im sachlichen Bericht zum 
Verwendungsnachweis darzulegen.
5Personalausgaben zur Vorbereitung und Begleitung von Vorhaben nach Nr. 2.1.3 können nur für 
folgende Maßnahmen als zuwendungsfähig anerkannt werden:
• Maßnahmen zur Herstellung / Verbesserung der linearen / lateralen Durchgängigkeit,
• Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung durch Beseitigung / Reduzierung von

massiven Sicherungen (Ufer / Sohle),
• Einbringung von Totholz zur Verbesserung der Gewässerstruktur,
• Herstellen des standortgerechten Ufergehölzsaums (Beschattung eines Gewässers fördern),
• Ingenieurbiologische Maßnahmen zur naturnahen Ufer-/Böschungssicherung.

Zuwendungsfähig sind in Ausnahme zu Nr. 5.3: 

– Der Grundstückwert beim Grunderwerb im Rahmen von Vorhaben nach Nr. 2.1.2 und für die Umsetzung
von ökologischen Maßnahmen im Zusammenhang mit Vorhaben nach Nr. 2.1.1.

– 1Ausgaben für Leistungen bei Vorhaben nach den Nrn. 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4, bei denen das Wasserwirt-
schaftsamt ausdrücklich zugestimmt hat (nur tatsächliche Bau- und Pflegeleistungen). 2Die Zuwendungs-
fähigkeit von Ausgaben für diese Leistungen ist auf die bekanntgemachten zuschussfähigen Höchstsätze
in der Ländlichen Entwicklung (ZHLE) beschränkt. 3Für den ggf. erforderlichen Einsatz von Eigengeräten
gelten die Ausführungen dieses Schreibens entsprechend.

Zu Nr. 5.3 Nicht zuwendungsfähige Ausgaben 

Nicht zuwendungsfähig sind in Ergänzung zur Nr. 5.3: 

– Ausgaben für die Unterhaltung und den Betrieb (ausgenommen Unterhaltungsvorhaben nach den
Nrn. 2.1.3 und 2.1.4) sowie für die Instandsetzung bestehender Anlagen infolge ungenügender Unterhal-
tung oder unsachgemäßer Benutzung;

– Baunebenkosten, unbeschadet der Ausgaben für die Bautafel sowie für Architekten- und Ingenieurleis-
tungen (siehe Nr. 5.2 erster und zweiter Spiegelstrich).

Zu Nr. 5.4 Höhe der Zuwendung 

1Die Zuwendung wird berechnet als Produkt aus den zuwendungsfähigen Ausgaben und dem Zuwendungs-
satz. 2Der Anteil aller Zuwendungen (auch aus anderen Förderprogrammen) darf 75 % der zuwendungsfähi-
gen Ausgaben nicht übersteigen. 3Ausnahmen sind für die Ausbauvorhaben nach Nr. 2.1.2 möglich. 
4Vorhaben im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit werden bevorzugt gefördert. 5Die Fördersätze 
für die Fördergegenstände nach den Nrn. 2.1.1 bis 2.1.7 werden vom StMUV mit separatem Schreiben be-
kannt gegeben.  

Zu Nr. 7. Anmeldung von Vorhaben zur Aufnahme in ein Förderprogramm 

Der Zuwendungsantrag nach Nr. 8.1 gilt auch als Anmeldung zum Förderprogramm. 

Zu Nr. 8 Zuwendungsanträge 

Ergänzend zu Nr. 8.1 Antragsverfahren: 

Zuwendungsanträge können nur für Vorhaben eingereicht und bearbeitet werden, für die die Baureife gege-
ben ist (bei Bauvorhaben: öffentlich-rechtliche Genehmigung, Grundstücksverfügbarkeit, im Haushaltsplan 
des Vorhabenträgers enthalten).  

Sollte bereits vor Erhalt des Zuwendungsbescheides (bzw. der Zusage zum vorzeitigen Vorhabenbeginn) die 
Einleitung eines Ausschreibungsverfahrens erfolgt sein, kann nicht davon ausgegangen werden, dass ein 
Anspruch auf die vorgezogene Bearbeitung des Zuwendungsantrages besteht. 

Ergänzend zu Nr. 8.2 Antragsunterlagen: 



BayMBl. 2022 Nr. 16 12. Januar 2022

Seite 4 von 14

 

Für Vorhaben nach Nr. 2.1.1, die Teil eines Gesamtvorhabens sind, 
gilt ein vorliegendes Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept nach 
Nr. 2.1.6 mit beschlossener Vorzugsvariante (Gesamtkonzept für 
HQ100 + 15 %-Schutz) als Entwurf für das Gesamtvorhaben 

Für die Vorhaben, die Teil eines Gesamtvorhabens sind, ist ein Be-
schluss des zuständigen Organs des Zuwendungsempfängers, das 
Gesamtvorhaben durchführen zu wollen, erforderlich. 

2-fach

Zu Nr. 9 Zuwendungsbescheid 

Für den Fall, dass der Vorhabenträger ein Wasser- und Bodenverband oder Landschaftspflegeverband ist, 
sind anstelle der ANBest-K die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung 
(ANBest-P) in die Nebenbestimmungen des Zuwendungsbescheids mit aufzunehmen. 

Zu Nr. 10 Bewilligung und Auszahlung der Zuwendungen 

Der Mindestrückbehalt beträgt 15 % der Zuwendungen. 

Zu Nr. 12 Verwendungsnachweis, Verwendungsbestätigung 

Behandlung von Mehrausgaben: 

– 1Erkennbare wesentliche Mehrausgaben sind bei der Bewilligungsbehörde umgehend anzuzeigen. 2Die
Anerkennung von Mehrausgaben erfolgt im Rahmen der Prüfung des Verwendungsnachweises.

– 1Erhöhungen der Bauausgaben bei plankonformer Ausführung können grundsätzlich nach Vorlage des
Verwendungsnachweises gefördert werden. 2Dieser Grundsatz steht unter dem Vorbehalt ausreichend
verfügbarer Haushaltsmittel. 3Notwendige Abweichungen von diesem Grundsatz werden vom StMUV
zentral und für alle Vorhaben gültig festgelegt. 4Auf die vorab zu erfüllenden Mitteilungspflichten des Zu-
wendungsempfängers nach Nr. 5 ANBest-K wird hingewiesen.

für Vorhaben nach Nr. 2.1:  
Übersicht über die finanziellen Verhältnisse des Vorhabenträgers 
(Muster 2 zu Art. 44 BayHO) 

nur auf Anforderung 
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Anhang Teil B – Härtefälle der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasserentsorgung 

Begriffsbestimmungen: 

1Bei einer Reparatur werden nur punktuelle, örtlich begrenzte Schäden behoben, die keine wesentliche Ver-
längerung der Nutzungsdauer einer ganzen (Kanal-)Haltung erwarten lässt (z. B. bei Abdichtung einer ein-
zelnen Rohrverbindung). 2Bei der Renovierung wird eine Nutzungsdauer von 25 bis 50 Jahren für eine ganze 
(Kanal-) Haltung, z. B. durch Auskleidung mit einem Inliner wiederhergestellt, ohne dass eine Erneuerung in 
offener Bauweise oder Rohrvortriebsverfahren erfolgt. 3Erneuerung bedeutet Ersatz bzw. Neubau einer gan-
zen (Kanal-)Haltung in offener Bauweise oder Rohrvortriebsverfahren bzw. Berstlining-Verfahren. 

Ergänzungen zu den Regelungen der RZWas 2021 

Zu Nr. 3 Zuwendungsempfänger 

1Gefördert werden Zuwendungsempfänger nach Nr. 3, die Beiträge und/oder Gebühren bzw. Wasserpreise 
erheben. 2Gebietskörperschaften, deren Eigenbetriebe sowie deren Unternehmen in Privatrechtsform, mit 
mehr als 20 000 Einwohnern werden nicht gefördert.3Zuwendungen können auch Unternehmen in Privat-
rechtsform sowie Wasser- und Bodenverbände erhalten, an denen Gebietskörperschaften zu 100 % beteiligt 
sind. 

Ausgenommen von der Förderung sind die Fernwasserversorgungsunternehmen: 

– Wasserversorgung Bayerischer Wald, 

– Wasserversorgung Steinwaldgruppe, 

– Fernwasserversorgung Oberfranken, 

– Fernwasserversorgung Franken, 

– Fernwasserversorgung Mittelmain, 

– Fernwasserversorgung Oberes Allgäu. 

Zu Nr. 4.1 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

1Bei der baufachlichen Prüfung der Vorhaben nach Nr. 2.2 entfällt die Prüfung auf Angemessenheit der Aus-
gaben nach Nr. 6.2 VV zu Art. 44 BayHO. 2Bei Vorhaben nach den Nrn. 2.2.1, 2.2.4 und 2.2.5 entfällt zusätz-
lich die Prüfung auf Wirtschaftlichkeit. 3Vorhaben nach den Nrn. 2.2.2 und 2.2.3 können nur gefördert wer-
den, wenn die Planung vor Auftragsvergabe vom Wasserwirtschaftsamt baufachlich auf Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit geprüft wurde. 

Zu Nr. 4.2 Baubeginn 

Die Zustimmung zum Beginn des Vorhabens nach Nr. 1.3 VV zu Art. 44 BayHO erfolgt ausschließlich mit 
Zuwendungsbescheid nach Nr. 9. 

Zu Nr. 4 Zuwendungsvoraussetzungen 

Zusätzlich zu den Nrn. 4.1 und 4.2 gibt es folgende Zuwendungsvoraussetzungen: 

Härtefallschwellen 
1Die Härtefallförderung wird für Vorhaben nach den Nrn. 2.2.1, 2.2.3 und 2.2.4 gewährt, wenn die 
nach Anlage 2 ermittelte Pro-Kopf-Belastung für die öffentliche Wasserversorgung und Abwas-
serentsorgung getrennt oder gemeinsam (bei deckungsgleichem Satzungs- bzw. Versorgungs-
gebiet) berechnet eine der in Nr. 4.3.1 genannten Härtefallschwellen überschreitet. 2Die Pro-
Kopf-Belastung ist für das gesamte Satzungs-bzw. Versorgungsgebiet für das aktuelle Kalender-
jahr zu ermitteln. 3Das Satzungs- bzw. Versorgungsgebiet im Sinne der RZWas 2021 entspricht 
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dem räumlichen Geltungsbereich, in dem einheitliche Beiträge und Gebühren bzw. Preise erho-
ben werden. 4Ein deckungsgleiches Satzungs-bzw. Versorgungsgebiet ist gegeben, wenn sich 
das Satzungs- bzw. Versorgungsgebiet der öffentlichen Wasserversorgung und das Satzungs-
gebiet der kommunalen Abwasserentsorgung bei 75 % der angeschlossenen Einwohner zum 
Datum Stichtag auf Seite 2 der Anlage 2 überschneiden; dies ist vom Antragsteller nachzuwei-
sen. 5Ein deckungsgleiches Satzungs- bzw. Versorgungsgebiet ist außerdem gegeben, wenn 
75 % der Einwohner in Satzungs-bzw. Versorgungsgebieten liegen, deren Pro-Kopf-Belastung in 
gemeinsamer Betrachtung über der Härtefallschwelle liegt. 

Härtefallschwellen 1 für Vorhaben nach den Nrn. 2.2.1, 2.2.3 und 2.2.4: 

PKB: PKB Wasserversorgung PKB Abwasserentsorgung 

Gemeinsame Betrachtung > 4 100 Euro/EZD 

Getrennte Betrachtung > 2 150 Euro/EZD > 3 350 Euro/EZD 

Im Raum mit besonderem Handlungsbedarf nach dem Landesentwicklungsprogramm1 gelten 
davon abweichend folgende Härtefallschwellen: 

PKB: PKB Wasserversorgung PKB Abwasserentsorgung 

Gemeinsame Betrachtung > 3 100 Euro/EZD 

Getrennte Betrachtung > 1 600 Euro/EZD > 2 500 Euro/EZD 

Härtefallschwellen 2 für Vorhaben nach Nr. 2.2.1 für die höheren Förderpauschalen nach Nr. 
5.4.1: 

PKB: PKB Wasserversorgung PKB Abwasserentsorgung 

Gemeinsame Betrachtung > 6 150 Euro/EZD 

Getrennte Betrachtung > 3 200 Euro/EZD > 5 000 Euro/EZD 

Im Raum mit besonderem Handlungsbedarf nach dem Landesentwicklungsprogramm1 gelten 
davon abweichend folgende Härtefallschwellen: 

PKB: PKB Wasserversorgung PKB Abwasserentsorgung 

Gemeinsame Betrachtung > 4 600 Euro/EZD 

Getrennte Betrachtung > 2 400 Euro/EZD > 3 750 Euro/EZD 

1 Liste der Landkreise und Gemeinden siehe unter: www.landesentwicklung-bayern.de 
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Zu Nr. 5.2 zuwendungsfähige Ausgaben 

Zusätzlich zu Nr. 5.2.1 sind zuwendungsfähig: 

Ausgaben für die Sanierung von zentralen Einrichtungen, die ein Zweckverband, der selbst keine Beiträge 
und Gebühren erhebt, auf die Mitgliedsgemeinden umlegt. 

Zu Nr. 5.3 nichtzuwendungsfähige Ausgaben 

Zusätzlich zu Nrn. 5.3.1 – 5.3.6 sind nicht zuwendungsfähig: 

5.3.7 Ausgaben für die Reparatur, die Unterhaltung und den Betrieb. 

5.3.8 Ausgaben für die Erschließung neuer Baugebiete mit Wasserleitungen und Kanälen. 

5.3.9 Ausgaben für Anschlussleitungen (DIN 4046) und Anschlusskanäle (DIN 1986 Teil 100), soweit 
sie nicht Teil der öffentlichen Einrichtung sind, Sinkkästen und Anschlussleitungen der Straßen-
entwässerung. 

5.3.10 Ausgaben für Verwaltungsgebäude, Dienst- und Werkdienstwohnungen und 

5.3.11 die verrechnete Abwasserabgabe nach § 10 Abs. 3 Abwasserabgabengesetz (AbwAG) und Art. 9 
BayAbwAG. 

Zu Nr. 5.4 Höhe der Zuwendung 

1Es sind im Folgenden für die Berechnung der Zuwendungen jeweils ganzzahlige Längen bzw. Ausgaben 
ansetzbar. 2Die folgenden Festbeträge sind Nettobeträge. 3Bei nicht vorsteuerabzugsberechtigten 
Zuwendungsempfängern (im Regelfall der Abwasserbeseitigung) wird die Umsatzsteuer hinzugerechnet. 

5.4.1 Höhe der Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2.2.1: 
1Die Förderung von Wasserleitungen und Abwasserkanälen erfolgt längenabhängig. 2Der Fest-
betrag beträgt für Vorhaben nach Nr. 2.2.1 über der Härtefallschwelle 1 nach Nr. 4.3.1: 

– 120 Euro Zuwendung pro saniertem Meter Wasserleitung, 

– 150 Euro Zuwendung pro renoviertem Meter Abwasserkanal und 

– 300 Euro pro erneuertem oder im Trennsystem erstmalig gebautem Meter Abwasserkanal; 

mindestens jedoch 40 % bzw. maximal 90 % der Ausgaben nach Ausführung. 
3Der Festbetrag beträgt davon abweichend für Vorhaben nach Nr. 2.2.1 ab Erreichen der Härte-
fallschwelle 2 nach Nr. 4.3.2: 

– 180 Euro Zuwendung pro saniertem Meter Wasserleitung, 

– 225 Euro Zuwendung pro renoviertem Meter Abwasserkanal und 

– 450 Euro pro erneuertem oder im Trennsystem erstmalig gebautem Meter Abwasserkanal; 

mindestens jedoch 70 % bzw. maximal 90 % der Ausgaben nach Ausführung. 
4Die Längen werden in ganzen Metern ermittelt; Schächte werden übermessen. 5Bei Trennsys-
temen zählen sowohl die sanierten Längen des Schmutz-, als auch des Niederschlagswasserka-
nals. 6Es sind nur die Längen in dem Umfang förderfähig, in dem bestehende Leitungen und Ka-
näle saniert werden. 

5.4.2 Höhe der Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2.2.2 
1Die Förderung von Wasserleitungen und Abwasserkanälen erfolgt längenabhängig. 
2Der Festbetrag beträgt für Vorhaben nach Nr. 2.2.2: 

– 80 Euro Zuwendung pro erstmalig gebautem Meter Wasserleitung und 

– 125 Euro Zuwendung pro erstmalig gebautem Meter Abwasserkanal; 
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maximal 90 % der Ausgaben nach Ausführung und jeweils maximal 3 Mio. Euro. 
3Die Längen werden in ganzen Metern ermittelt; Schächte werden übermessen. 4Beim Bau von 
Verbundleitungen und -kanälen sind nur die Leitungs- und Kanallängen ansetzbar, die im not-
wendigen und sparsamen Umfang erforderlich sind. 

5.4.3 Höhe der Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2.2.3 

Die Zuwendung beträgt, jeweils für Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, 250 Euro je angeschlossenen Einwohner2 einmalig im 4-Jahres-Zeitraum gemäß 
Nr. 9, maximal 70 % der Ausgaben nach Ausführung und maximal 3 Mio. Euro. 

5.4.4 Höhe der Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2.2.4 
1Der aufnehmende Zweckverband erhält, jeweils für Anlagen der öffentlichen Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung, 40 Euro je aufgenommenen Einwohner3 einmalig im 4-Jahres-
Zeitraum gemäß Nr. 9, maximal 100 000 Euro. 2Zusätzlich erhält der aufnehmende Zweckver-
band die Zuwendung, die der aufgenommene Einrichtungsträger nach den Nrn. 2.2.1 bis 2.2.3 
erhalten würde, wenn er noch eigenständig wäre. 

5.4.5 Höhe der Zuwendung für Vorhaben nach Nr. 2.2.5 

Die Zuwendung beträgt, jeweils für Konzepte der öffentlichen Wasserversorgung und Abwasser-
entsorgung, 20 Euro je angeschlossenen Einwohner4 einmalig im 4-Jahres-Zeitraum gemäß 
Nr. 9, maximal 70 % der Ausgaben und maximal 50 000 Euro pro Gemeinde. 

5.5 Förderausschluss 
1Nach Art. 16 Abs. 1 Satz 3 BayAbwAG ist für Zuführungsanlagen eine Förderung gänzlich aus-
geschlossen, wenn für diese gemäß § 10 Abs. 4 AbwAG eine Verrechnung nach dem 1. Januar 
2007 erklärt worden ist. 2Anlagen oder Anlagenteile, die nach anderen Förderrichtlinien gefördert 
wurden oder werden, sind von dieser Förderung ausgeschlossen (keine Doppelförderung). 

Zu Nr. 7.1 Anmeldung zur Aufnahme in die Ämterliste 

Der Antrag auf Aufnahme in das Härtefallprogramm erfolgt mit Zuwendungsantrag nach Nr. 8. 

Zu Nr. 7.2 Aufstellung der Ämterlisten 

1Abweichend von Nr. 7.2 erstellen die Wasserwirtschaftsämter die Ämterliste und legen diese unmittelbar 
dem StMUV vor. 2Bei der Aufstellung der Ämterlisten nach Nr. 7.2 ist die Höhe der Pro-Kopf-Belastung das 
maßgebliche Kriterium. 

Zu Nr. 8.1 Antragsverfahren 

Für jeden Fördergegenstand (Nrn. 2.2.1 – 2.2.5) ist ein eigenes Vorhaben zu bilden, das innerhalb von vier 
Jahren beauftragt, umgesetzt und abgerechnet werden kann. 

Zu Nr. 8.2 Antragsunterlagen 

1Für Vorhaben nach Nrn. 2.2.1, 2.2.3 und 2.2.4 ist vom Antragsteller zusätzlich die Anlage 2 mit Stichtag im 
aktuellen Kalenderjahr vorzulegen. 2Für Vorhaben nach den Nrn. 2.2.1, 2.2.4 und 2.2.5 sind keine Entwürfe 
nach REWas vorzulegen. 

2 Einwohner mit Hauptwohnsitz, die im jetzigen Satzungsgebiet zum Stichtag 30. Juni 2016 an die öffentliche 
Wasserversorgung oder Abwasserentsorgung angeschlossen waren. 

3 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 30. Juni 2016, die erstmalig dem Zweckverband angegliedert 
werden. 

4 Einwohner mit Hauptwohnsitz zum Stichtag 30. Juni 2016, die im Konzept erfasst sind. 
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Zu Nr. 9 Zuwendungsbescheid 

1Für jeden Fördergegenstand (Nrn. 2.2.1 – 2.2.5) wird ein eigener Zuwendungsbescheid mit einem Bewilli-
gungszeitraum von jeweils vier Jahren erlassen. 2Der Bewilligungszeitraum beginnt mit Datum des Zuwen-
dungsbescheides und endet genau vier Jahre nach dem Datum des Zuwendungsbescheides. 3Der Bewilli-
gungszeitraum kann nicht abgeändert oder verlängert werden. 4Die im Zuwendungsantrag definierten Vor-
haben nach Nrn. 2.2.2 bis 2.2.5 können nur einmalig gefördert werden.5Es sind nur Leistungen förderfähig, 
die innerhalb dieses Bewilligungszeitraumes beauftragt werden und kassenwirksam anfallen; Leistungen 
nach Nr. 4.2 Satz 3 können vorher beauftragt werden. 6Die Verwendungsbestätigung nach Anlage 5 ist ent-
sprechend Nr. 6.1 ANBest-K innerhalb eines Jahres nach Ende des Bewilligungszeitraums vorzulegen. 7Die 
Baufertigstellung bzw. Inbetriebnahme ist anzuzeigen. 
8Für Vorhaben nach Nr. 2.2.1 ist das Erreichen der Härtefallschwelle 2 nach Nr. 4.3.2 mit Vorlage einer ak-
tuellen Anlage 2 nachzuweisen; die bis zum darin genannten Stichtag angefallenen Ausgaben sind mit 
Verwendungsbestätigung abzurechnen. 9Ab dem darin genannten Stichtag werden die höheren Festbeträge 
nach Nr. 5.4.1 Satz 3 gewährt; der Bewilligungszeitraum verlängert sich dadurch nicht. 
10Der Zuwendungsbescheid soll spätestens zwei Monate nach Eingang der vollständigen Unterlagen nach 
Nr. 8.2 erlassen werden. 

Zu Nr. 10 Bewilligungen und zu Nr. 12 Verwendungsbestätigung und zu Nr. 13 Abschluss der Förde-
rung 

1Anstelle von Baustandsberichten und Verwendungsnachweisen sind Verwendungsbestätigungen nach An-
lage 5 vorzulegen. 2Die Zuwendungen können maximal einmal jährlich mit Verwendungsbestätigung nach 
Anlage 5 abgerufen werden und zusätzlich einmal bei Erreichen der Härtefallschwelle 2 nach Nr. 4.3.2 und 
bei Umstellung des Zuwendungsbescheids von RZWas 2018 auf RZWas 2021. 3Eine Schlussrate entfällt. 
4Die Auszahlung wird auf 1 000 000 Euro je Gemeinde (bei Zweckverbänden je Mitgliedsgemeinde) und Jahr
begrenzt, getrennt für Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. 5Erdiente Zuwendungen, die in einem 
Kalenderjahr nicht zur Auszahlung beantragt oder ausgezahlt wurden, können auch in den Folgejahren 
beantragt oder ausgezahlt werden. 6Der Zuwendungsempfänger erhält einen Bewilligungsbescheid, der 
gleichzeitig Schlussbescheid nach Nr. 13 ist. 

Zu Nr. 16 Übergangsregelungen 

1Anträge auf Zuwendungsbescheide nach RZWas 2018 müssen dem Wasserwirtschaftsamt bis 1. Februar 
2021 vollständig vorliegen.2Zuwendungsbescheide nach RZWas 2018 behalten ihre Gültigkeit bis 31. De-
zember 2021 und werden auf Antrag auf Zuwendungsbescheide nach RZWas 2021 umgestellt, wenn die 
Fördervoraussetzungen der RZWas 2021 erfüllt sind. 3Der Antrag auf Umstellung muss dem Wasserwirt-
schaftsamt bis 15. Oktober 2021 vollständig vorliegen und in den Fällen der Nrn. 2.2.1, 2.2.3 und 2.2.4 eine 
aktuelle Anlage 2 enthalten 4Der Bewilligungszeitraum verlängert sich in diesen Fällen um vier Jahre. 5Der 
Zeitraum, für den die Pauschalen nach Nrn. 5.4.3 – 5.4.5 gewährt werden, verlängert sich ebenfalls um vier 
Jahre. 6Die im Zuwendungsantrag bzw. Zuwendungsbescheid nach RZWas 2018 definierten Vorhaben nach 
Nrn. 2.2.2 bis 2.2.5 können nur einmalig gefördert werden. 7Für jeden Fördergegenstand der Nrn. 2.2.1 – 
2.2.5 kann nur ein Zuwendungsbescheid nach RZWas 2018 oder RZWas 2021 erlassen werden. 
8Der Demografiefaktor auf Seite 1 der Anlage 2 berechnet sich aus dem Verhältnis der Einwohnerzahlen aus 
folgenden Bezugsjahren – jeweils zum Stand 31. Dezember. 9Die Zahl der angeschlossenen Einwohner mit 
Demografiefaktor und die für die Nrn. 5.4.3 – 5.4.5 maßgeblichen Zahlen der angeschlossenen Einwohner 
berechnen sich aus den Einwohnerzahlen zum Stand 30. Juni der folgenden Bezugsjahre. 10Der auf Seite 2 
in Anlage 2 genannte Betrachtungszeitraum für die Investitionen ändert sich wie folgt: 

Antrag 
im Jahr 

Demografiefaktor 
Bezugsjahre 

Angeschlossene 
Einwohner zum Stand 

Betrachtungszeitraum 
Investitionen ab 

2021 2018 zu 2008 30. Juni 2016 1. Januar 1994 

2022 2020 zu 2010 30. Juni 2019 1. Januar 1995 

2023 2020 zu 2010 30. Juni 2019 1. Januar 1996 

2024 2022 zu 2012 30. Juni 2022 1. Januar 1997 
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_________________________________________________________ 

Anlage 5 
RZWas 2021 

Verwendungsbestätigung 

Für Vorhaben nach Nr. 2.2 RZWas 2021 sind die Zuwendungen entsprechend  der Ergänzung zu den Nrn. 

10, 12 und 13 RZWas 2021 im Teil B RZWas 2021 maximal einmal jährlich mit diesem Formblatt „Verwen-

dungsbestätigung“ abzurufen. 

Bewilligungsbehörde oder im Zuwendungsbescheid genannte Behörde 

Eingang WWA 

1. Zuwendungsempfänger 

☐ Stadt ☐ Markt ☐ Gemeinde ☐ Verwaltungs-
gemeinschaft 

☐ Zweckverband ☐ 
_________________ 

Name (bei kreisangehörigen Zuwendungsempfängern mit Angabe des Landkreises) 

Anschrift 

Bankverbindung (IBAN, BIC) 

Auskunft erteilt (Name, Telefon-Nr., E-Mail) 

Satzungsgebiet, für das dieser Antrag gestellt wird 

Zuwendungsbescheid vom, Az. 

Vorsteuerabzugsberechtigung ☐ Ja ☐ Nein Teilnahme am Benchmarking im Jahr: 

Der Bau ist zu so viel Prozent fertiggestellt: Baufertigstellung/Inbetriebnahme am: 

2. Vorhaben 

Bezeichnung des Vorhabens 

Fördergegenstand: 
☐ Nr. 2.2.1      ☐ Nr. 2.2.2 ☐ Nr. 2.2.3      ☐ Nr. 2.2.4       ☐ Nr. 2.2.5   RZWas 2021 
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3. Sachlicher Bericht und Zahlennachweis 

In der folgenden Aufstellung ist jeweils die Differenz der Längen und Ausgaben gegenüber der letzten Ver-

wendungsbestätigung (VB) bzw. seit Erlass des Zuwendungsbescheids ganzzahlig anzugeben.  

Für folgende Leistungen wird erstmalig eine 
Förderung nach Nr. 2.2 RZWas 2021 beantragt: 

Längen in 
Meter 

Euro 
pro 
Meter1 

Zuwendungsfähige 
Ausgaben im 
Bauausgabebuch 
in Euro - netto 

Beantragte 
Zuwendung 
in Euro 

Spalte 1 2 3 4 

Sanierungsvorhaben nach Nr. 2.2.1 RZWas 2021 über der Härtefallschwelle 1 nach Nr. 4.3.1 RZWas 2021: 

Meter sanierte Wasserleitung 120 2 

Meter renovierter Abwasserkanal 150 2 

Meter erneuerter Abwasserkanal 300 2 

Sanierungsvorhaben nach Nr. 2.2.1 RZWas 2021 über der Härtefallschwelle 2 nach Nr. 4.3.2 RZWas 2021: 

Meter sanierte Wasserleitung 180 3 

Meter renovierter Abwasserkanal 225 3 

Meter erneuerter Abwasserkanal 450 3 

Verbundvorhaben nach Nr. 2.2.2 RZWas 2021 

Meter Verbundleitung Wasserleitung 80 4 

Meter Verbundleitung Abwasserkanal 125 4 

Folgende Einwohner sind maßgebend bzw. 
folgende Ausführungsausgaben sind angefallen: 

Einwoh-
ner (EZ) 

Euro / 
EZ 

für Anlagensanierungen nach Nr. 2.2.3 
RZWas 2021 

250 5 

für Beitritt zu einem Zweckverband nach Nr. 2.2.4 
RZWas 2021 

40 6 

für Sanierungskonzepte nach Nr. 2.2.5 
RZWas 2021 

20 7 

Zuzüglich ____ % Umsatzsteuer + 

Summe der beantragten Zuwendung 

1 Nettobeträge 
2 Spalten 1 x 2, mindestens 40  %, maximal 90 % der Spalte 3 
3 Spalten 1 x 2, mindestens 70  %, maximal 90 % der Spalte 3 
4 Spalten 1 x 2, maximal 90 % der Spalte 3, maximal 3 Mio. Euro pro Vorhaben 
5 Spalten 1 x 2, maximal 70 % der Spalte 3, maximal 3 Mio. Euro pro Vorhaben 
6 Spalten 1 x 2, maximal 100 000 Euro 
7 Spalten 1 x 2, maximal 70 % der Spalte 3 und maximal 50 000 Euro 
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4. Bestätigung 

Die Gewährung bzw. Rückforderung der Zuwendung ist subventionserheblich im Sinn von § 264 des  
Strafgesetzbuchs. Der Antragssteller/die Antragstellerin wird  auf die Bestimmungen des Subventionsge-
setzes in Verbindung mit Art. 1  des Bayerischen Subventionsgesetzes  hingewiesen. Entsprechend  §  4  
des  Subventionsgesetzes sind Scheingeschäfte und Scheinhandlungen  für  die Bewilligung, Gewährung  
oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventions-
vorteils unerheblich. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeb-
lich ist. Der Antragsteller/die Antragstellerin wird darauf hingewiesen, dass vorsätzlich oder leichtfertig  
falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer  Mittei-
lung  über Änderungen in  diesen Angaben die Strafverfolgung wegen Subventionsbetrug  (§ 264 StGB) zur  
Folge haben können. 

In Kenntnis, dass die Verwendungsbestätigung einen Verwendungsnachweis darstellt, und der strafrecht-
lichen  Bedeutung unvollständiger oder falscher Angaben wird versichert: 

a) Die Zuwendung wurde ausschließlich zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid näher bestimmten 
Zuwendungszwecks verwendet; die im Zuwendungsbescheid genannten Bedingungen und Auflagen 
wurden eingehalten. 

b) Alle mit der Zuwendung zusammenhängenden Belege, Verträge und sonstigen Unterlagen können 
während der im Zuwendungsbescheid (einschließlich Nebenbestimmungen) festgelegten Aufbewah-
rungsfrist jederzeit zum Zwecke der Verwendungsprüfung oder Prüfung durch den Obersten Rech-
nungshof eingesehen oder zur Vorlage bei der prüfenden Stelle angefordert werden. 

c) Dem Zuwendungsempfänger ist bekannt, dass die Zuwendung im Falle ihrer zweckwidrigen Verwen-
dung der Rückforderung und Verzinsung unterliegt und ihm bei Abgabe einer unrichtigen Verwen-
dungsbestätigung der Beweis für die zweck- und fristgerechte Verwendung obliegt. 

..................................................................................... 
(Datum, Unterschrift) Dienstsiegel 
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Zuwendung 
bislang bewilligt 

K-Typ € Cent 

Zuwendung 
dieses Antrags 

K-Typ € Cent Datum / Unterschrift 

Zuwendung 
bewilligt+beantragt 

K-Typ € Cent 

  

5. Prüfung der Verwendung gemäß Nr. 11 VV zu Art. 44 BayHO durch die
Bewilligungsbehörde

�  Die Verwendungsbestätigung wurde im vereinfachten Verfahren gemäß Nr. 11.1 VV zu Art. 44 BayHO 
auf Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines Erstattungsanspruchs geprüft. 

� Die Verwendungsbestätigung wurde in die stichprobenweise Auswahl der  vertieft zu prüfenden Verwen-
dungsbestätigungen aufgenommen und auf Anhaltspunkte für die Geltendmachung eines  Erstattungsan-
spruchs sowie auf die Anforderungen in Nrn. 11.2  VV zu Art. 44 BayHO geprüft. Das Ergebnis ist beilie-
gendem Prüfungsvermerk  zu entnehmen. 

Dienststelle Ort, Datum Unterschrift 

Die zuwendungsfähigen Ausgaben ändern sich durch die Prüfung �nicht � auf: _____________ Euro 

Vermerke zur Bewilligung der Schlussrate 

V-Art Gebiet Nr. 
Kennzeichen Verfahrensschritt 

Endgültige Festsetzung der Zuwendung durch das WWA: 
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